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Kooperationsabkommen 
 

über die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen der 

Agronomischen Universität Jasi 
und der 

Justus-Liebig-Universität Giessen 
 

Am 10. November 1976 wurde zwischen der vormaligen Hochschule für Landwirt- 
schaft „Ion Ionescu de la Brad“ in Jasi und der Justus-Liebig-Universität in Giessen 
eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, die heute noch gültig ist. Da 
beide Seiten die trotz widriger Umstände erfolgreich verlaufene Kooperation fortset- 
zen wollen, soll ein neues Abkommen den veränderten Bedingungen entsprechen. 
Für die künftige Zusammenarbeit haben beide Universitäten folgendes vereinbart: 

 
 

Artikel 1 

Beide Universitäten streben eine 
Zusammenarbeit in allen Fachrich- 
tungen der Agrarwissenschaften 
sowie der Umweltsicherung an. 

 

Artikel 2 

1. Die Zusammenarbeit nach Art. 1 
bzw. den in den Arbeitsvereinba- 
rungen genannten Fachgebieten 
erfolgt durch: 

1.1 Gemeinsame Forschungsarbei- 
ten. 

1.2 Einen Austausch von For- 
schungs- und Lehrpersonal. 

2. Beide Universitäten werden sich 
bemühen, Studierende in das 
Kooperationsprogramm einzu- 
beziehen. 

3. Die beiden Universitäten ver- 
pflichten sich, die Austauschteil- 
nehmer bei der Erfüllung ihrer 
Arbeitsprogramme zu unterstüt- 
zen. 

Artikel 3 

1. Beide Universitäten bemühen 
sich, die Finanzmittel für die in 
diesem Kooperationsabkommen 
vorgesehenen Zusammenarbeit 
auf der Grundlage der Gegen- 
seitigkeit für folgende Leistun- 
gen zu sichern: 

Kooperationsabkommen 

Neufassung 

Präsident 

11.10.1976 

25.06./01.07.1993 



 

Präsident Kooperationsabkommen Jahrgang 01.06. 5.42.00/ Nr. 12 S. 2 
25.06.1993 Agronom. Universität 2002 Nr. 1 2002 
01.07.1993 Jasi/Rumänien 

 

1.1 Die entsendende Universität 
träge die Reisekosten für die 
Hin- und Rückreise zur gastge- 
benden Universität. 

1.2 Die gastgebende Universität 
trägt die Aufenthaltskosten ihrer 
Gäste entsprechend deren Sta- 
tus. 

 

Artikel 4 

Zur Koordination der Vorhaben und 
Zielsetzungen benennt jede Universi- 
tät einen Beauftragten. Der jeweilige 
Beauftragte sorgt für die Verwirkli- 
chung des Kooperationsabkommens. 

 

Artikel 5 

1. Beide Universitäten werden alle 
konkreten Fragen in Überein- 
stimmung mit den Artikeln die- 
ses Abkommens durch direkte 
beiderseitige Kontakte entschei- 
den. 

2. Näheres über die praktische 
Zusammenarbeit der beiden U- 
niversitäten wird in einem Zu- 
satzabkommen festgelegt. 

Artikel 6 

1. Dieses  Abkommen  gilt  für  die 
Dauer von drei Jahren. Es ver- 
längert  sich  durch  stillschwei- 
gende  Übereinkunft  um  jeweils 
drei Jahre, wenn es nicht spä- 
testens sechs Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. Sollte 
die Vereinbarung teilweise oder 
ganz  zum  Stillstand  gelangen, 
werden sich beide Universitäten 
bemühen, Austauschteilneh- 
mern den Abschluß der bereits 
begonnenen 
Forschungsprogramme und 
Studienaufenthalte zu 

2. eÄrnmdöegrulinchgeenn. dieses Abkommens 
bedürfen der Schriftform. 

 

Artikel 7 

Das vorliegende Abkommen ist in 
rumänischer und deutscher Sprache 
abgefaßt, wobei der Wortlaut beider 
Fassungen gleichermaßen verbind- 
lich ist. Das Abkommen tritt nach 
gegenseitigem Austausch der unter- 
zeichneten Texte und, soweit erfor- 
derlich, nach Bestätigung durch die 
zuständigen übergeordneten Behör- 
den der Universitäten beider Länder 
in Kraft. Gleichzeitig verliert die Ver- 
einbarung vom 10. November 1976 
ihre Gültigkeit. 

 
 

Für die 
Justus-Liebig-Universität Giessen 

Giessen, den 01.07.1993 
gez. 
Prof. Dr. T. Neagu 
Rektor 

 
Für die 
Agronomische Universität Jasi 

Giessen, den 25.06.1993 
gez. 
Prof. Dr. H. Bauer 
Präsident 
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